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RS OGH 1993/8/25 1Ob13/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1993

Norm

ABGB §863 L

ASVG §447

Rechtssatz

Ist ein Vertreter der Aufsichtsbehörde bei einer Sitzung des Verwaltungsausschusses des Vorstandes eines

Verwaltungskörpers anwesend, ohne dabei eine Erklärung abzugeben, dann ist in diesem Verhalten keine Zustimmung

der Aufsichtsbehörde

Entscheidungstexte

1 Ob 13/93

Entscheidungstext OGH 25.08.1993 1 Ob 13/93

Veröff: SZ 66/98
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